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Der Rechnungshof bestätigt den Erhalt des mit Schreiben vom 27. März 2003, 
Zl. 10.0 17/2-I/2/03, übermittelten Entwurfs eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes­
SportförderungsG geändert wird, und teilt dazu mit, dass aus der Sicht der Rechnungs­
und Gebarungskontrolle keine Einwände gegen die vorgesehenen Regelungen bestehen. 

Aus redaktioneller Sicht wird festgehalten, dass in § 9 des Entwurfs der Absatz 4 
entfallen, gleichzeitig aber ein Absatz 5 eingefügt werden soll. Es entsteht damit eine 
Lücke in der Absatznummerierung. In den Erläuterungen zu Z 3 wird faIschlicherweise 
auf § 8 Abs. 4 statt auf § 9 Abs. 4 Bezug genommen. 

Von dieser Stellungnahme werden u.e. 25 Ausfertigungen dem Präsidium des National­
rates und je zwei Ausfertigungen Herrn Staatssekretär im Bundesministerium für 
Finanzen, Dr. Alfred Finz, sowie dem Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Der Präsident: 
Dr. Franz Fiedler 
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